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Kurztitel 

Unternehmen der Vertragsversicherung - Rechnungslegung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 757/1992 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 3 

Inkrafttretensdatum 

05.12.1992 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2015 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 22 

Text 

Hypothekenforderungen 

§ 3. Hypothekenforderungen sind Forderungen, für die dem bilanzierenden 
Versicherungsunternehmen Pfandrechte an Grundstücken zustehen, sofern ungeachtet allfälliger weiterer 
Sicherheiten allein der Wert der belasteten Objekte ausreicht, um durch deren Verwertung die 
Befriedigung der Forderungen zu gewährleisten. 


